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Würzweiler –Bebauungsplan „Solarpark Arenshecke“ 
Textliche Festsetzungen 

RECHTSGRUNDLAGEN 

Der Bebauungsplan stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen, in der hier angegebenen Fas-
sung: 

Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Beschluss vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
257) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung- 
BauNVO) neugefasst durch Beschluss vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I 
S.58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GBl. 
1998, S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. September 2025 (GVBl. S. 549) 

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 
1994 S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 
473, 475) 

Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I. S. 2986), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 
502), zuletzt geändert durch Gesetze vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBodSchG) in der Fassung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. 2005 S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. 
S. 287) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) neugefasst durch Beschluss vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. 2015 S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) neugefasst durch Beschluss vom 
18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) in der Fassung vom 14. Juli 2015 (GVBl. 2015 
S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Juli 2025 (GVBl. S. 305) 

Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) in der Fassung vom 15 Juni 1970 
(GVBl. 1970 S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 
209) 

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in der Fassung vom 23. März 1978 (GVBl. 
S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 473) 
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VERFAHRENSVERMERKE 

1.  Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Würzweiler hat in öffentlicher Sitzung am 
___.___.______ die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Arenshecke“ 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
erfolgte durch Veröffentlichung im „Amtsblatt“ Ausgabe ___/_____ der VG Nord-
pfälzer Land vom ___.___.______. 

3. Beschluss über den Planvorentwurf 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Würzweiler hat in öffentlicher Sitzung am 
___.___.______ den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Solarpark Arenshecke“ 
gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.    

4. Auslegung des Planvorentwurfs 

Der Planvorentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung lag gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 28.06.2024 bis einschließlich 02.08.2024 aus. Die 
öffentliche Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im „Amtsblatt“ Ausgabe 
___/_____ der VG Nordpfälzer Land vom ___.___.______. 

5. Beteiligung der Behörden 

Das Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 
28.06.2024 mit Frist bis einschließlich 02.08.2024.  

6. Prüfung der Anregungen 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Würzweiler hat die fristgemäß eingegange-
nen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie § 4 Abs. 1 BauGB in öffent-
licher Sitzung am ___.___.______behandelt.  

7. Beschluss über den Planentwurf 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Würzweiler hat in öffentlicher Sitzung am 
___.___.______ den Entwurf des Bebauungsplanes „Solarpark Arenshecke“ ge-
billigt und die Durchführung der Beteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB beschlossen.    

8. Auslegung des Planentwurfs 

Der Planentwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung lag gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom ___.___.______ bis einschließlich ___.___.______ aus. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im „Amtsblatt“ Ausgabe 
___/______ der VG Nordpfälzer Land vom ___.___.______. 

9. Beteiligung der Behörden 

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ___.___.______ mit 
Frist bis einschließlich ___.___.______.  
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10. Prüfung der Anregungen 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Würzweiler hat die fristgemäß eingegange-
nen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in öffent-
licher Sitzung am ___.___.______ behandelt. 

11. Beschluss des Bebauungsplanes 

Aufgrund der §§ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Würzweiler den Bebauungsplan sowie die gestalterischen Festsetzungen 
(örtliche Bauvorschriften) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO in öffentli-
cher Sitzung am ___.___.______ als Satzung beschlossen. 

12. Ausfertigung 

Der Bebauungsplan bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen 
und der Begründung wird hiermit gem. § 10 BauGB ausgefertigt. Der Bebauungs-
plan stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Würzweiler überein. 

 

 

Würzweiler, den ___.___.______   ________________________ 

Hans Feld    
Beauftragter der Ortsgemeinde 
(Dienstsiegel) 

 

13. Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan ist nach § 10 BauGB im „Amtsblatt“ Ausgabe ___/______ der 
VG Nordpfälzer Land vom ___.___.______ bekanntgemacht worden. Mit dieser 
Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten. 

 

 

Würzweiler, den ___.___.______   ________________________ 

Hans Feld    
Beauftragter der Ortsgemeinde 
(Dienstsiegel) 
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Textliche Festsetzungen 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
festgesetzt. 

Zulässig sind ausschließlich Anlagen die der Erforschung, Entwicklung, Nutzung oder Speiche-
rung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. Dazu gehören insbesondere:  

▪ Solarzellen und Module mit entsprechenden Aufstellvorrichtungen (Tische), 

▪ zugehörige technische Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Trafostationen, Batteriespei-
cher, Stromspeicher etc.), 

▪ Einfriedungen, 

▪ sowie Zufahrten, Baustraßen, Lager- und Wartungsflächen. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 
BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,8 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,50 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Die vorgesehenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen gelten 
nicht für Sonderbauwerke (z.B. Freileitungen der Energieversorgung). Die maximale Gesamt-
höhe darf durch notwendige technische Anlagenteile (wie z.B. Blitzableiter und Kameras mit ihren 
Masten) überschritten werden. Für bauliche Anlagen, die der Speicherung von Energie dienen 
(z.B. Batteriespeichersysteme), darf die Höhe bis auf 4,60 m überschritten werden. Die Modulun-
terkannte muss einen Mindestabstand von 0,80 m zum Boden aufweisen. Bezugspunkt ist jeweils 
das anstehende Gelände. 

Der Modulreihenabstand liegt bei mindestens 3,00 m. 

Die Überschreitungsmöglichkeit der GRZ nach § 19 Abs. 5 BauNVO wird ausgeschlossen. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen. Als Bezugsfläche gilt die 
überbaubare Grundstücksfläche. 

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus der Abgrenzung des sonstigen Sondergebie-
tes „Photovoltaik“ in Verbindung mit der darin festgesetzten Baugrenze. Umzäunungen und not-
wendige Erschließungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange 
ggf. vorhandene Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. Das Nach-
barrechtsgesetz Rheinland-Pfalz ist zu beachten.  

4. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
„Wirtschaftsweg“ im Bereich des im Plangebiet bestehenden befestigten Wirtschaftsweges fest-
gesetzt. 

Innerhalb der Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“ sind befestigte 
Wege zulässig, die hauptsächlich dem landwirtschaftlichen Verkehr dienen und der Erschließung 
des Solarparks dienen. 
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5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die Grünflächen werden als private Grünflächen festgesetzt. Die Zweckbestimmung ergibt sich 
aus der jeweils überlagerten Maßnahmenfläche. 

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

M1 - Entwicklung von extensivem Grünland im Bereich der PV-Anlage 

Die für PV genutzte Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als extensives Grünland 
zu entwickeln und dauerhaft während des Anlagenbetriebs durch Beweidung (bspw. mit Schafen; 
ganzjährig oder teilweise) und/oder zweischürige Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hier-
von sind die punktförmigen Versiegelungen durch die Rammpfosten oder Fundamente der Mo-
dultische, notwendige Trafostationen bzw. Wechselrichter sowie Zuwegungen oder sonstige Ne-
benanlagen. Bei der Pflege sind die Sensibilitätszeiträume der Feldlerche zu berücksichtigen: 
keine Mahd oder Stoßbeweidung während der Fortpflanzungszeit (01. April bis 31. Juli). Das 
Mahdgut ist abzutransportieren.  

Bei der Grünlandansaat sind die Vorgaben nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG hinsichtlich der 
Verwendung geeigneten Saatgutes zu beachten (Verwendung von standortgerechtem, zertifizier-
tem Regio-Saatgut des Ursprungsgebiets Nr. 9 „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“). Die 
Ansaat erfolgt lückig. Eine Saatgutübertragung durch Heudrusch aus geeigneten Spenderflächen 
ist ebenfalls zulässig. Einer Entwicklung von Dominanzbeständen und einer Ausbreitung von an-
nuellen Unkräutern kann bedarfsweise durch Schröpfschnitte entgegengewirkt werden. Der Ein-
satz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig.  

Die Vorgaben aus M2 bezüglich des internen Feldlerchenkonzeptes im Solarpark sind zu beach-
ten. 

M2 - Maßnahmen im Solarpark als Teil des internen Feldlerchenkonzepts 

Bezüglich der Grünlandanlage und Grünlandpflege wird auf die Ausführungen in der Maßnahme 
M1 verwiesen.   

Innerhalb des Solarparks sind nachstehende Maßnahmen (M2a, M2b, M2c) umzusetzen. Die 
Maßnahmenflächen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten und als Lebensraum für die Feld-
lerche zu optimieren. 

Für die Maßnahme ist ein Risikomanagement erforderlich. Es wird sowohl ein maßnahmenbezo-
genes Monitoring in Form einer jährlich stattfindenden Pflegekontrolle als auch ein populations-
bezogenes Monitoring durchgeführt. Im Rahmen des populationsbezogenen Monitorings wird der 
Feldlerchenbestand im ersten, dritten und fünften Jahr nach Inbetriebnahme des Solarparks er-
fasst. Falls erforderlich sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Korrekturmaß-
nahmen in Form von produktionsintegrierten Maßnahmen für Feldlerche und Wachtel im Acker-
land umzusetzen. Näheres zum Risikomanagement für die Feldlerche sind dem Kapitel 7.2 im 
Umweltbericht zu entnehmen.  

M2a - Schaffung von punktuellen Rohbodenstandorten 

• Analog zu M1 sind die Rohbodenstandorte zunächst als Grünland herzustellen. Ab dem 
Jahr nach der Einsaat sind sie jährlich bis Ende März zu grubbern oder zu striegeln, um 
Rohbodenstellen für die Feldlerche zu schaffen. Nach der Brutzeit (ab 01.08.) kann eine 
Nachmahd erfolgen. 

• Punktuelle Rohbodenstandorte: 
o Anlage von sechs besonnten Rohbodenstandorten von jeweils mindestens 20 m² 

und einer Mindestbreite von 2 m. 
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o Die PV-Module und andere Bauwerke müssen einen Abstand von 5 m zu allen 
Seiten des Rohbodenstandorts einhalten. Damit entstehen sechs offene Flächen 
von jeweils mindestens 200 m² (insgesamt also 1.200 m²). 

• Die Verortung der einzelnen Flächen sollte sich an Abbildung 2 des internen Feldlerchen-
konzepts (ENVIRO-PLAN 2025) orientieren. Die Flächen sollten möglichst weit von Bau-
werken wie Trafostationen entfernt sein. 

M2b - Schaffung von flächigen Rohbodenstandorten 

• Nordosten: 
o Schaffung eines Freibereiches als flächiger Rohbodenstandort im Nordosten der 

PV-Anlage in Maßnahmenfläche M2b (mindestens 1.800 m²)  

• Süden: 
o Schaffung eines größeren Freibereiches als flächiger Rohbodenstandort mit einer 

Mindestbreite von 13 m innerhalb der Maßnahmenfläche M2b. Die Größe des flä-
chigen Rohbodenstandortes liegt an dieser Stelle bei mindestens 2.800 m². 

• Analog zu M1 sind die Flächen zunächst als Grünland herzustellen. Ab dem Jahr nach 
der Einsaat ist sie jährlich bis Ende März zu grubbern oder zu striegeln, um Rohboden-
stellen für die Feldlerche zu schaffen. Nach der Brutzeit (ab 01.08.) kann eine Nachmahd 
erfolgen. 

M2c - Anlage von extensiven Randsäumen 

• Entwicklung von 10 m breiten Randsäumen (zwischen Zaun und Modulen) in den drei 
Maßnahmenflächen M2c (s. Planzeichnung) 

• Anlage und Bewirtschaftung der Randsäume: 
o Anlage eines 3 m breiten Schwarzbrachestreifens auf der gesamten Länge jeder 

als M2c gekennzeichneten Maßnahmenfläche  
▪ Pflege durch jährliche Bodenbearbeitung (schwere Böden/Problempflan-

zen = Pflügen; leichte Böden/keine Problempflanzen = Grubbern, Eggen)  
▪ Bekämpfung von Disteln durch eine Hochmahd (Schnitt- oder Mulchhöhe 

mind. 40 cm) Mitte Juli möglich  
o Die restliche Fläche der Maßnahmenflächen wird bewirtschaftet wie das Sonder-

gebiet (vgl. M1) 

Verringerung von Versiegelung 

Für die Gründung der Modultische sind Rammpfosten zu verwenden. Sollte der Untergrund dies 
nicht erlauben, kann auf andere, ebenfalls versiegelungsarme Gründungsvarianten ausgewichen 
werden.  

Erforderliche Erschließungsanlagen (Wege, Wendeflächen, etc.) sind als Graswege, höchstens 
jedoch als Schotterstraßen mit wasserdurchlässiger Decke herzustellen.  

Lediglich für Modultischfundamente, Trafostationen sowie ggf. zu errichtende Batterie- und 
Stromspeicher sind Vollversiegelungen zulässig. 

Vermeidung von Lichtemissionen 

Während des Betriebs der Anlage wird die Beleuchtung auf der Fläche ausgeschlossen. Eine 
Außenbeleuchtung der Solaranlage ist ausschließlich während der Bauphase zulässig. Im Zuge 
der Bauarbeiten ist zu gewährleisten, dass diffuse Lichtemissionen in umgebende Gehölzbe-
stände vermieden werden. 
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO) 

Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendrahtzaun oder Stabgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 0,15 m bis 0,20 m zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 
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HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von unbelastetem 
und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist genehmigungs- 
und erlaubnisfrei. 

Offene Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtun-
gen sind so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht entstehen können. 

Schutzgut Wasser 
V8 - Grundwasserschutz 

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Module ist vollständig auf den Einsatz von wasser-
gefährdenden Substanzen zu verzichten. Die Verwendung von Reinigungsmitteln ist nur zulässig, 
wenn diese biologisch abbaubar sind und die Verschmutzungen ohne den Einsatz der biologisch 
abbaubaren Reinigungsmittel nicht entfernt werden können. Der Einsatz der Reinigungsmittel ist 
punktuell auf die betroffenen Verschmutzungen zu begrenzen. 

Die Vorgaben der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 1, 2 
(AwSV)“ sind zu beachten und einzuhalten. 

Schutzgut Boden 
V2 - Maßnahmen zum Bodenschutz  

Die gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz sind einzuhalten (insb. BBodSchG, BBodSchV, 
EBV). Darüber hinaus sind auch die einschlägigen DIN-Normen für die Boden- und Oberboden-
bearbeitung, die ordnungsgemäße Zwischenlagerung sowie die Bodenverwertung bzw. -entsor-
gung zu beachten (z.B. DIN 18300, DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731).  

Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge, Baustoffe und sonstige Baustelleneinrichtungen dürfen 
nicht außerhalb der zu überplanenden Bereiche auf unversiegelten Flächen abgestellt, gelagert 
oder abgelagert werden, sofern diese nicht durch befahrbare Abdeckplatten geschützt werden 
und deren Nutzung zwingend erforderlich ist. Trotzdem entstandene Schäden an Boden, Vege-
tation etc. sind fachgerecht zu beseitigen und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Alle 
beteiligten Baufirmen sind davon vor Baubeginn in Kenntnis zu setzen.  

Bodenarbeiten sollen nicht durchgeführt werden, wenn nach Niederschlägen die Gefahr von Bo-
denverdichtungen erheblich erhöht ist (Verzicht auf Befahren zu nasser Böden). Die Fachnormen 
(insb. DIN 18915 und DIN 19639) sowie die gesetzlichen Vorschriften hierzu sind zu beachten.  

Sollten dennoch Bodenverdichtungen hervorgerufen werden, so sind diese spätestens zum Ab-
schluss der Bauarbeiten fachgerecht durch (Tiefen-) Lockerung wieder zu beseitigen. Dies sollte 
alle nicht bebauten oder befestigten Grundstücksflächen, innerhalb und außerhalb der Projektflä-
che, umfassen. 

V6 - Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme 

Die Flächeninanspruchnahme ist so zu begrenzen, dass ein zusätzlicher Flächenverbrauch, der 
über den eigentlichen Vorhabenbereich bzw. die vorgesehenen Baufelder hinausgeht, vermieden 
wird. 

Geologiedatengesetz 
Nach dem Geologiedatengesetz (GeolDG) ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen 
Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung der 
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Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchun-
gen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
V9 - Beachtung des Denkmalschutzgesetzes bei archäologischen Funden 

Im Vorhabengebiet sind fossilführende Schichten (Perm, Rotliegend) bekannt. Relevant sind da-
bei besonders die Baustraßen, das Trafogebäude und der Kabelgraben. 

Die ausführenden Baufirmen sind auf die §§ 17 und 18 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 
vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28.09.2021 (GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische 
Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die 
Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. Etwa zu Tage kommende Fossilfunde etc. un-
terliegen gemäß §§ 16-21 des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmal-
pflege, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, 0261-6675-3033, erdgeschichte@gdke.rlp.de. 

Der vorherige Absatz entbindet Bauträger/Bauherren bzw. entsprechende Abteilungen der Ver-
waltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. Der Beginn jegli-
cher Erdarbeiten ist der erdgeschichtlichen Denkmalpflege rechtzeitig (mindestens vier Wochen 
vorher) anzuzeigen. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten im Rahmen derer Aufgaben 
ist im Allgemeinen nicht zu erwarten. Evtl. größere Bergungen werden zeitnah mit dem ausfüh-
renden Erdbauunternehmen abgesprochen.  

Im Planungsgebiet können sich bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befin-
den. Diese sind zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von 
ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.  

Die finanzielle Beteiligung des Vorhabenträgers an den notwendigen Maßnahmen der Denk-
malfachbehörde richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (§21 Abs. 3) und der zugehörigen 
VV und ist mindestens drei Monate vor dem geplanten Start der Erdarbeiten mit uns abzustim-
men. 

Leitungen – Telekom 
Im Plangebiet liegen Leitungen der Telekom Deutschland GmbH. Vor Baubeginn ist der aktuelle 
Leitungsverlauf bei der Telekom (Zentrale Planauskunft Südwest; planauskunft.suedwest@tele-
kom.de) nachzufragen. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG  
Über das Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG, die in der Plan-
zeichnung nicht ausgewiesen ist.  

Deutlich über die festgesetzten Höhen hinausgehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich 
nur begrenzt aufgestellt werden sollten, bedürfen im Einzelfall der vorherigen Prüfung, ob sich 
hierdurch eine Beeinflussung der Richtfunkstrecke ergibt, sowie der Zustimmung zur Errichtung 
durch den Betreiber der Richtfunkstrecke. 

Nutzung klassifizierter Straßen 
Die zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen eventuell über klassifizierte Straßen und an-
schließende Wirtschaftswege geplante Baustellenzufahrt sowie auch der dauerhaften Erschlie-
ßung der Freiflächen-Photovoltaikanlage stellen Sondernutzungen im Sinne des Landes- und 
Bundesfernstraßengesetzes dar. Für die gegebenenfalls erforderliche Erteilung einer Sondernut-
zungserlaubnis hat der Vorhabenträger rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 6 Wochen) einen 
entsprechenden Antrag an den Landesbetrieb Mobilität Worms zu richten.  

Schutzgut Tiere 

https://geoldg.lgb-rlp.de/
erdgeschichte@gdke.rlp.de
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Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG wird empfohlen, durch Auflage zur Baugenehmigung die Durchführung 
folgender Maßnahme V4 sicherzustellen: 

V4 - Bauzeitenregelung/Vergrämung von bodenbrütenden Feldvögeln während der Bauphase 

Für Arbeiten an den Eingriffsflächen der geplanten PV-Anlage außerhalb der Brutzeit der festge-
stellten bodenbrütenden Art der Feldlerche (1. April bis 31. Juli) kann ein baubedingtes Eintreten 
eines Tötungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden. Dies gilt auch, wenn der Bau vor der Brutzeit der Arten beginnt, und wäh-
rend der Brutzeit lückenlos (Baupause < 1 Woche) fortgeführt wird. 

Im Falle eines Baubeginns innerhalb der Brutzeit oder der Fortführung von Baumaßnahmen nach 
längerer Pause in diesem Zeitraum ist im Vorfeld eine Baufeldkontrolle umzusetzen: 

• Die Baufelder sind unmittelbar vor Beginn der Arbeiten durch eine ornithologisch versierte 
Fachkraft auf Anzeichen einer Brut zu kontrollieren. Werden keine Hinweise auf ein Brut-
geschehen der oben genannten oder weiterer bodenbrütender Arten festgestellt, kann ein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Wird während der Kontrolle der Fläche ein entsprechender Hinweis im Bereich 
der Eingriffsfläche bzw. im artspezifischen Störradius (50 m) festgestellt, ist bis Abschluss 
des Brutgeschehens von Bauarbeiten abzusehen. 

Um die Wahrscheinlichkeit einer Ansiedlung bodenbrütender Arten in der überplanten Fläche zu 
minimieren, kann vor Beginn der Brutzeit folgende Vergrämungsmaßnahme umgesetzt werden: 

• Die Eingriffsflächen sind spätestens ab dem 15. März bis zum Bauzeitpunkt unattraktiv zu 
gestalten, um eine Ansiedlung der Art zu vermeiden. Dafür eignet sich das Aufstellen von 
ca. 2 m hohen Stangen (über Geländeoberfläche) mit daran befestigten und im Wind flat-
ternden Absperrbändern (mind. 1,5 m lang) innerhalb der Eingriffsbereiche in regelmäßi-
gen Abständen von 10-15 m.  

• Zusätzlich dazu kann der Vergrämungseffekt durch eine regelmäßige Störung, z.B. durch 
Befahrung der Fläche mit landwirtschaftlichem Gerät, verstärkt werden (mindestens alle 
7 Tage ab dem 15. März bis zum Bauzeitpunkt).  

• Eine Baufeldkontrolle vor Beginn der Bauarbeiten ist unabhängig von der Ausführung der 
Vergrämungsmaßnahme notwendig.  

Schutzgut Pflanzen 
V5 - Maßnahmen zum Pflanzenschutz 

Rückschnittarbeiten an oberirdischen Pflanzenteilen oder Wurzeln sind nach Vorgaben der aktu-
ell gültigen ZTV–Baumpflege (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege) bzw. nach den derzeit allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.  

Für Pflanzarbeiten ist für Transport, Lagerung und Pflanzung die DIN 18916 (Pflanzen und Pflanz-
arbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten.  

Für die Herstellung, Ansaat und Pflege von Rasen und Ansaaten ist die DIN 18917 (Rasen und 
Saatarbeiten, Landschaftsbau) einzuhalten. Die Pflanzen müssen den TL-Baumschulpflanzen 
(Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen - Gütebestimmungen) der FLL entspre-
chen. 

Zu erhaltende Gehölze, Pflanzenbestände und angrenzende Vegetationsflächen sind nach DIN 
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) 
bzw. den Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen 
(R SBB) zu schützen. 
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Umweltbaubegleitung  
Es wird empfohlen, im Rahmen der Baugenehmigung für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauflagen, um eine zulassungskonforme Umsetzung 
des Vorhabens zu gewährleisten. 

 

 

 

Erstellt: Henrik Illing am 17.11.2025      

      

 


